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zu wenig diskutierte Problembereiche analysiert, und  es 
wird auf bestehende Konkurrenzverhältnisse eingegan-
gen, welche auftreten, wenn die (zu geringe) erwartete 
zukünftige Profitabilität eines Unternehmens eine voll-
ständige bilanzielle Erfassung aller latenter Steuergutha-
ben (aus temporären Differenzen und steuerlichen Ver-
lustvorträgen) nicht zulässt. Hierbei wird am Ende der 
jeweiligen Abschnitte auch auf potentielle Änderungen 
durch den neuen IAS 12 eingegangen. Eine detaillierte 
Abhandlung aller potentieller Neuerungen wird im vor-
liegenden Artikel allerdings nicht erfolgen.

2 Short-Term Convergence-Projekt

Wie bereits erwähnt, hat das IASB vor kurzem eine Neu-
fassung von IAS 12 in Form eines Vernehmlassungsent-
wurfs herausgegeben. Dies erfolgte insbesondere, weil 
der bestehende IAS 12 diverse Fragestellungen offen 
lässt und diese durch einen neuen IFRS behandelt werden 
sollen, aber auch aufgrund des sog. Short-Term conver-
gence-Projekts, welches zwischen dem IASB und dem 
FASB (Financial Accounting Standards Board) 2003 ver-
einbart wurde und das die schrittweise Angleichung der 
FASB- und IASB-Rechnungslegungsstandards vor-
sieht.3 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum beste-
henden IAS 12 sind u. a. zu erwarten:4

 – bei der Definition des Steuerwerts (tax base), wel-
cher nun von den steuerlichen Folgen abhängen soll, 
die eine Veräusserung eines Vermögensgegenstands 
oder eine Abtretung einer Schuld nach sich ziehen 
würde, und nicht mehr von der ursprünglich durch 
den Steuerpflichtigen vorgesehenen Art, die Posi- 
tion zu realisieren (z. B. durch Nutzung);

 – durch die Streichung der Ausnahme, unter welcher 
keine latenten Steuerpositionen gebildet werden dür-
fen, falls die temporäre Differenz im Rahmen eines 
Geschäftsvorfalls entstand, der weder Auswirkun-
gen auf das handelsrechtliche noch auf das steuerba-
re Ergebnis (Gewinn oder Verlust) hat und des Wei-
teren nicht im Zusammenhang mit einem Unterneh-
menszusammenschluss steht;

 – durch die Einführung einer Brutto-Methode bei der 
Darstellung latenter Steuerguthaben; danach sind die 
latenten Steuerguthaben erst brutto und dann ent-
sprechend um eine Wertberichtigung (valuation al-
lowance) gekürzt netto auszuweisen;

 – durch zusätzliche Klarstellungen im Bereich der Be-
wertung von latenten Steuerguthaben, welche insbe-

3    S. weitergehend VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuer-
positionen nach IFRS, S. 22 - 24.

4    S. Exposure Draft – Income Tax Rz IN8

1 Einleitung

Rund 70 % aller SMI (Swiss Market Index)-Unterneh-
men führen mittlerweile ihre Konzernrechnungslegung 
nach IFRS (International Financial Reporting Standards)-
Grundsätzen – Tendenz steigend. Die Bilanzierung von 
Gewinnsteuern nach IFRS, geregelt in IAS (International 
Accounting Standard) 12, stellt eine der wesentlichen 
Herausforderungen in Quartals- und Jahresabschluss-
Prozessen dar und erhält dementsprechend verstärkten 
Fokus sowohl unternehmensseitig als auch in der exter-
nen Prüfung der mit IAS 12 in Zusammenhang stehenden 
Bilanzierungs- und Ausweisfragen. So prüft und analy-
siert u. a. auch die SIX Swiss Exchange (bis Ende Juli 
2008: SWX Swiss Exchange) regelmässig die Offenle-
gung und Nachvollziehbarkeit unter dem Gesichtspunkt 
von IAS 12.1

Wirft man ein Auge auf die durch die Finanzkrise beein-
flussten Bilanzen der SMI-Unternehmen – und speziell die 
Bilanzen der Versicherungen und Finanzdienstleister –, so 
wird schnell klar, dass der Schwerpunkt der Bilanzierung 
von Gewinnsteuern momentan vor allem auf latenten 
Steuern, und nicht auf laufenden Steuern, liegt. Ein spe-
zieller Fokus ist hier auf den bilanziellen Ansatz und die 
Bewertung latenter Steuerguthaben für steuerliche Ver-
lustvorträge zu legen. Während sowohl die Bilanzierung 
latenter Steuerguthaben aus Verlustvorträgen als auch 
die Bilanzierung temporärer Differenzen in der Literatur 
diskutiert werden,2 wurden potentiell bestehende Kon-
kurrenzverhältnisse der einzelnen Kategorien von laten-
ten Steuerguthaben untereinander bisher wenig beleuch-
tet. Auch der am 31.3.2009 vom IASB (International Ac-
counting Standards Board) veröffentlichte Vernehmlas-
sungsentwurf eines «neuen» IFRS (Exposure Draft – In-
come Tax), welcher den bisher bestehenden IAS 12 in 
den nächsten Jahren ablösen soll, setzt zwar in gewissen 
Bereichen neue Massstäbe im Tax Accounting nach 
IFRS; er geht allerdings ebenfalls nicht im Detail auf der-
artige Konkurrenzverhältnisse ein.

Der vorliegende Beitrag soll aus Praktikersicht eine Ein-
führung in die Bilanzierung von Gewinnsteuern nach 
IAS 12 geben, unter besonderer Berücksichtigung der 
aktuellen Frage der Bilanzierung latenter Steuergutha-
ben aus steuerlichen Verlustvorträgen. In diesem Zusam-
menhang werden praktische und aus meiner Sicht bisher 

1    S. Mitteilung Nr. 8/2007 der Zulassungsstelle – Schwerpunkte 
betreffend Durchsicht der Jahresrechnungen 2007 sowie der 
Halbjahresberichte 2008.

2    S. LIENAU/ERDMANN/ZÜLCH, Bilanzierung latenter Steuern auf 
Verlustvorträge nach IAS 12, S. 1094; KRÖNER/BECKENHAUB, Kon-
zernsteuerquote – Einflussfaktoren, Planung, Messung, Ma-
nagement, Kap. A und B; VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, Kap. 3 - 5.
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sondere bei der Analyse von zukünftig zu erwarten-
den steuerpflichtigen Erträgen von Wichtigkeit sein 
werden;

 – durch die erstmalige Einführung von Kriterien zur 
Behandlung von Rückstellungen für Steuerrisiken. 
Hierbei hat sich das IASB, wie nicht anders zu er-
warten war, stark an die Prinzipien des entsprechen-
den US GAAP-Standards angelehnt. Materielle Un-
terschiede bleiben dennoch bestehen;

 – durch die Einführung von sehr komplexen Regelun-
gen zum sog. backwards tracing von Steuerpositio-
nen, welche in einem bestimmten Jahr im Eigenkapi-
tal verbucht wurden. Hier soll neu geregelt werden, 
ob z. B. Steuersatzänderungen oder Änderungen in 
der Bewertung der entsprechenden Steuerpositionen 
in den Folgejahren im Eigenkapital oder in der Er-
folgsrechnung zu verbuchen sind.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das IASB vie-
le Regelungen bzw. Konzepte des FASB im Rahmen des 
short-term convergence-Projekts übernommen hat. Wie 
bereits dargelegt, kann im Rahmen des vorliegenden Bei-
trags nicht auf die Einzelheiten der vorgeschlagenen 
Neuregelungen eingegangen werden; sie werden aller-
dings, sofern relevant, am Ende des jeweiligen Ab-
schnitts nochmals im Vergleich zu der bestehenden Re-
gelung nach IAS 12 aufgegriffen.

3 Anwendungsbereich von IAS 12

Die Bilanzierung von Steuern nach IFRS wird im We-
sentlichen durch die Bilanzierungsnormen IAS 12 und 37 
geregelt. Während sich der Anwendungsbereich von IAS 
12 nach IAS 12 Rz 1 auf die Bilanzierung von Gewinn-
steuern beschränkt, sind alle anderen, nicht aufgrund des 
Gewinns berechneten Steuerarten (so z. B. Mehrwert-
steuern, Kapitalsteuern, Lohnsteuern und Sozialabga-
ben) nach den Regeln von IAS 37 – Provisions, Contin-
gent Liabilities and Contingent Assets buchhalterisch zu 
erfassen.

3.1 Abgrenzung der Gewinnsteuern von 
anderen Steuerarten

Die Abgrenzung der Steuerarten, welche unter IAS 12 
bzw. 37 fallen, ist wichtig, da teilweise unterschiedliche 
Bilanzierungsregeln und Bewertungsansätze anzuwen-
den sind und daraus wesentliche Konsequenzen für die 
bilanzielle Erfassung der jeweiligen Steuerposition re-
sultieren. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist die 
Erfassung der Steuern, welche unter IAS 12 fallen, als 
Steueraufwand (also «below the line», d. h. ohne Auswir-
kung auf das betriebliche Ergebnis), wohingegen in IAS 

37 geregelte Steuerpositionen als betrieblicher Aufwand 
im Betriebsergebnis (also «above the line») auszuweisen 
sind. Dies kann in der Praxis wesentliche Auswirkungen 
auf Finanzkennzahlen, wie z. B. cost/income ratios, ha-
ben.

Als Gewinnsteuern werden nach IAS 12 Rz 2 alle Steu-
erarten erfasst, welche auf der Basis des steuerlichen Ge-
winns berechnet werden. So liegen die Gewinnsteuern 
eines Unternehmens, aber auch auf Dividendenzahlun-
gen einer Tochtergesellschaft anfallende Quellensteuern 
im Anwendungsbereich von IAS 12. Es stellt sich aller-
dings die Frage, wie eng das Erfordernis des Bezugs zum 
steuerlichen Gewinn auszulegen sei. Basierend auf Aus-
sagen des IFRIC (International Financial Reporting In-
terpretations Committee) und in der Literatur vertretener 
Auffassungen5 ist davon auszugehen, dass als Berech-
nungsgrundlage nicht nur der steuerliche, sondern auch 
der handelsrechtliche Gewinn dienen kann. Klar ist aller-
dings, dass es sich bei der zugrundeliegenden Grösse um 
eine Netto- (und nicht um eine Brutto-)Ertragsgrösse 
(wie z. B. Umsatz, Handelsertrag etc.) handeln darf. 
Steuern, welche auf der Grundlage von Bruttoertrags-
grössen berechnet werden, müssen demgegenüber nach 
IAS 37 als betrieblicher Aufwand bilanziert werden.

Die Abgrenzung von nach IAS 12 zu erfassenden Ge-
winnsteuern gegenüber anderen Steuerarten ist oftmals 
komplex. So werden z. B. in bestimmten Ländern Min-
deststeuern erhoben, wenn die ordentliche Steuer auf-
grund des steuerlichen Gewinns bzw. Verlusts zu einer 
niedrigeren Belastung führt als eine alternativ (oftmals 
auf dem Kapital oder dem Umsatz) berechnete Steuer.6 In 
derartigen Fällen wird die ordentliche Gewinnsteuer als 
Steueraufwand nach IAS 12 behandelt und ausgewiesen; 
sobald die Mindestbesteuerung eintritt (und dies ist meist 
in Verlustperioden der Fall), ist der Teil der Besteuerung, 
welcher nicht auf dem steuerlichen Gewinn berechnet 
wird, als betrieblicher Aufwand nach IAS 37 zu behan-
deln.

In der Schweiz kann sich die Abgrenzungsfrage z. B. in 
den Kantonen stellen, in welchen die Kapitalsteuer als 
Mindeststeuer gilt. Während der Bund die Kapitalsteuer 
nämlich bereits im Rahmen der Unternehmenssteuerre-
form I7 abgeschafft hatte, wurde sie auch im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform II8 auf der Ebene von Kanto-
nen und Gemeinden beibehalten, um eine Mindestbe-
steuerung zu gewährleisten. Im Gegenzug wurde den 

5    IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13002 Ziff. 13.9; Insights 
into IFRS, S. 618 - 619, Ziff. 3.13.10.30 - 3.13.10.100; IASPlus, 
Issues Not Added to IFRIC’s Agenda.

6    So z. B. die alternative minimum tax in den USA.
7    Unternehmenssteuerreformgesetz I.
8    Unternehmenssteuerreformgesetz II.
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Kantonen allerdings die Möglichkeit eingeräumt, die 
Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer anzurechnen.9 Die 
Anrechnung der Gewinnsteuer führt in der Praxis10 dazu, 
dass jeweils die höhere der beiden Steuern zu entrichten 
ist.

Wie das folgende Beispiel zeigt, ist eine Unterscheidung 
zwischen nach IAS 12 zu bilanzierenden Gewinnsteuern 
und den nach IAS 37 zu erfassenden Steuern wichtig.

Beispiel: Steuern als Steuer- oder als Betriebsaufwand

Annahmen: 
Kapitalsteuer (vor Anrechnung der Gewinnsteuer) 500 
Gewinnsteuer 2000 
Total Steuerbelastung 2000

In diesem Fall stellt sich die Frage, ob 2000 als Gewinnsteuer nach 
IAS 12 als Steueraufwand ausgewiesen werden müssten oder ob 
500 Kapitalsteuer nach IAS 37 als betrieblicher Aufwand und 1500 
nach IAS 12 als Gewinnsteuer bilanziell zu erfassen seien. Wie be-
reits erläutert, können Unternehmen ein Interesse daran haben, 
den höheren Betrag als Steueraufwand auszuweisen, um somit 
den betrieblichen Aufwand nicht zu «belasten». Nachdem aller-
dings in diesem Beispiel der Sockel- bzw. Mindestbetrag der Be-
steuerung (hier 500) auf der Basis von Kapital (und nicht auf der 
Basis des steuerbaren Gewinns) berechnet wurde, müssten m. E. 
die Kapitalsteuer von 500 als betrieblicher Aufwand und die Ge-
winnsteuer von 1500 als Steueraufwand nach IAS 12 ausgewiesen 
werden. Läge die Gewinnsteuer niedriger als die Kapitalsteuer, 
wäre der Mindestbetrag (aufgrund des Kapitals berechnet) voll-
ständig als betrieblicher Aufwand nach IAS 37 und nicht als Steu-
eraufwand nach IAS 12 auszuweisen.

3.2 Weitere Abgrenzungsfragen

Neben der Abgrenzung von Steuerarten, welche nach 
IAS 12 bzw. 37 zu behandeln sind, stellt das IASB im 
Rahmen der Definition des Anwendungsbereichs von 
IAS 12 klar, dass staatliche Beihilfen, steuerliche Inves-
titionszulagen sowie der potentielle Erlass von Gewinn-
steuerverbindlichkeiten nicht nach IAS 12, sondern nach 
IAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclo-
sure of Government Assistance zu behandeln sind.

Eine weitere in der Praxis relevante Fragestellung ist die 
Bilanzierung von auf Gewinnsteuern im Allgemeinen 
und auf Gewinnsteuerrisiken im Speziellen entfallenden 
Zinsaufwendungen (und -erträgen) sowie Strafzuschlä-
gen. Auf die Frage, ob entsprechende Zinsen und Straf-
zuschläge unter IAS 12 zusammen mit den zugrundelie-
genden Steuerpositionen als Steueraufwand oder nach 
IAS 37 als betrieblicher Zins- oder sonstiger Aufwand zu 
behandeln sind, geht IAS 12 nicht explizit ein. Da aller-
dings weder Zinsen noch Strafzuschläge auf der Basis 
des steuerlichen Gewinns (oder einer entsprechenden 
Bruttogrösse) berechnet werden, sprächen einige Argu-

9    Art. 30 Abs. 2 StHG; s. KOLB, Übersicht über die schweizeri-
sche Unternehmenssteuerreform II, S. 364.

10    S. z. B. StP TG 98 Nr. 1 zur Berechnung der Kapitalsteuer im 
Kanton Thurgau.

mente dafür, diese Kosten (und u. U. Erträge) nach IAS 
37 als betrieblichen Aufwand zu behandeln. Da es in der 
Praxis aber häufig nicht leicht fällt, die Zins- und/oder 
Strafkomponente von der Gewinnsteuerkomponente zu 
separieren (so z. B. im Rahmen einer pauschalen Eini-
gung mit der Veranlagungsbehörde), lässt sich m. E. eine 
Bilanzierung als Bestandteil des Steueraufwands nach 
IAS 12 auch aufgrund der Regelungslücke in IAS 12  
vertreten.11 Aufgrund dieser Regelungslücke sollten al-
lerdings an die Stetigkeit der Bilanzierung von mit Ge-
winnsteuern im Zusammenhang stehenden Zinsen und 
Strafzuschlägen sowie an eine entsprechende Anhang-
angabe bei wesentlichen Beträgen erhöhte Anforderun-
gen gestellt werden.

Der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) sieht 
keine wesentlichen Änderungen im Anwendungsbereich 
oder in den dargestellten Abgrenzungsfragen vor. Er 
weist allerdings explizit in Rz 39 darauf hin, dass der 
Ausweis von Zinsaufwendungen und Strafzuschlägen ei-
ne Frage der konsistenten Bilanzierungspraxis des jewei-
ligen Unternehmens sei und verlangt, dass er im Konzern 
entsprechend konsistent dokumentiert und umgesetzt 
werde. Insofern wird das oben vertretene faktische Wahl-
recht bestätigt.

Nach Analyse und Erläuterung des Anwendungsbereichs 
von IAS 12 befassen sich die weiteren Ausführungen mit 
der Bilanzierung von Gewinnsteuern nach IAS 12. Die 
Regelungen von IAS 12 unterscheiden hierbei insbeson-
dere die bilanzielle Erfassung und Bewertung laufender 
und latenter Steuerguthaben und -verpflichtungen sowie 
damit im Zusammenhang stehende Offenlegungspflich-
ten. Auf diese Themengebiete wird im Folgenden näher 
eingegangen.

4 Laufende Steuern

IAS 12 Rz 5 definiert laufende Steuern als den zu entrich-
tenden (bzw. rückforderbaren) Steuerbetrag, welcher 
sich auf den steuerlichen Gewinn (bzw. Verlust) einer 
Berichtsperiode bezieht. Obwohl IAS 12 auf die Behand-
lung laufender Steuern in weitaus geringerem Umfang 
eingeht, als dies für latente Steuern gilt, stellen sich in 
diesem Zusammenhang insbesondere Fragen im Bereich 
der Bilanzierung und Bewertung laufender Steuern so-
wie von Steuerrisiken.

11    So auch IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13014, Ziff. 
13.74.5 - 13.74.7.
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4.1 Bilanzansatz und Bewertung laufender 
Steuern

Laufende Gewinnsteuern, welche sich auf den steuerli-
chen Gewinn der laufenden Periode bzw. von Vorjahren 
beziehen, sind nach IAS 12 Rz 12 im Fall von Gewinn-
steuerschulden mit dem geschuldeten Betrag und im Fall 
von Gewinnsteuerforderungen mit dem Betrag anzuset-
zen, um den bereits geleistete Vorauszahlungen die tat-
sächlich ermittelte Steuerschuld übersteigen.12 Die aus-
gewiesene laufende Gewinnsteuerschuld bzw. -forde-
rung spiegelt im Allgemeinen den Betrag wider, welcher 
auch in der Steuererklärung als Steuerschuld bzw. -for-
derung ausgewiesen wird. Insbesondere sind die Ge-
winnsteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden als 
laufende Steuern zu bilanzieren.

Ergeben sich im laufenden Jahr Änderungen in Bezug 
auf Vorjahre (z. B. aufgrund von Anpassungen im Zeit-
raum zwischen Rückstellungsberechnung und Erstellung 
der Jahressteuererklärung [sog. return to accrual adjust-
ments]), so werden etwaige Änderungen der Gewinn-
steuerschulden bzw. -forderungen in der laufenden Be-
richtsperiode verbucht. Lediglich wenn es sich bei der 
Anpassung um eine wesentliche Fehlerkorrektur han-
delt, muss diese Anpassung nach IAS 8 – Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
durch eine Anpassung (restatement) der Vorperioden 
korrigiert werden.13

In bestimmten Ländern ist es möglich (so z. B. in den 
USA und Deutschland, allerdings nicht in der Schweiz), 
den Verlust einer Periode in Vorperioden zurückzutragen 
und gegen steuerliche Gewinne der Vorperioden zu ver-
rechnen. Sofern dadurch die bezahlte Steuer die entspre-
chende Steuerschuld in Bezug auf die Vorperioden über-
steigt, ist für diesen Betrag nach IAS 12 Rz 13 - 14 in der 
laufenden Periode eine Steuerforderung zu bilanzieren.14 
Bezüglich der Behandlung von steuerlichen Verlustvor-
trägen wird auf Abschn. 5.2 verwiesen.

Die laufenden Steuern sind nach IAS 12 Rz 46 aufgrund 
von Steuersätzen zu bewerten, welche formell verab-
schiedet worden sind. Die Höhe der laufenden Steuer-
schulden bzw. -forderungen muss dem Betrag entspre-
chen, welcher erwartungsgemäss abzuführen ist bzw. zu-
rückgefordert werden kann.15 Formell verabschiedete 
Steuersätze liegen vor, sofern die Gesetzesvorlage – z. B. 
im Bund – durch den Nationalrat und den Ständerat so-
wie in einem etwaigen Referendum angenommen wurde. 

12    Vgl. VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 122.

13    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13004, Ziff. 13.43.
14    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13004, Ziff. 13.43.
15    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13011, Ziff. 13.71.

Da die (Gewinn-)Steuern in der Schweiz von ihrer eige-
nen Bemessungsgrundlage (also dem steuerbaren Ge-
winn) abzugsfähig sind, wird die effektive, auf den Ge-
winn vor Gewinnsteuern bezogene Steuerbelastung bzw. 
-forderung mit einem entsprechend verminderten Steuer-
satz berechnet. Obwohl IAS 12 Rz 53 das Abzinsen von 
latenten Steuerguthaben und -verbindlichkeiten explizit 
verbietet, existiert keine entsprechende Regelung für 
laufende Steuerguthaben und -verbindlichkeiten. Da das 
Verbot der Abzinsung latenter Steuern im Wesentlichen 
auf die Schwierigkeit zurückzuführen ist, den Zeitpunkt 
der Umkehrung latenter Steuerguthaben und -verbind-
lichkeiten zu ermitteln und dies für laufende Steuergut-
haben und -verbindlichkeiten gerade nicht der Fall ist 
und überdies IAS 12 Rz 46 fordert, dass laufende Steuern 
dem Betrag entsprechen, welcher erwartungsgemäss ab-
zuführen ist bzw. zurückgefordert werden kann, ist aus 
Sicht des Verfassers gegen eine Abzinsung längerfristi-
ger laufender Steuerguthaben bzw. -verbindlichkeiten 
nichts einzuwenden. Die entsprechenden Zinsaufwen-
dungen oder -erträge sind in zukünftigen Perioden dann 
folgerichtig als Zinsaufwand bzw. -ertrag auszuweisen, 
und nicht als Steueraufwand bzw. -ertrag.16

Laufende Steuern sind nach IAS 12 Rz 58 im Allgemei-
nen der zugrundeliegenden Transaktion folgend in der 
Erfolgsrechnung auszuweisen, sofern sich die Steuern 
nicht auf Sachverhalte beziehen, welche bilanziell direkt 
im Eigenkapital erfasst wurden oder im Zusammenhang 
mit Unternehmensakquisitionen stehen. In diesen beson-
deren Fällen ist nämlich der laufende Steueraufwand 
bzw. -ertrag korrespondierend mit der zugrunde liegen-
den Transaktion direkt im Eigenkapital bzw. Firmenwert 
(und nicht in der Erfolgsrechnung) zu verbuchen. So 
werden z. B. Gewinne aus eigenen Aktien nach Swiss 
GAAP FER und folglich Schweizer Steuerrecht erfolgs-
wirksam erfasst und führen deshalb zu steuerbarem Ge-
winn und demnach laufendem Steueraufwand nach Swiss 
GAAP FER. Nach IAS 39 werden Transaktionen mit  
eigenen Aktien allerdings direkt im Eigenkapital bilan-
ziert. Deshalb ist in diesem Beispiel auch der auf die 
Transaktion mit eigenen Aktien entfallende Steuerauf-
wand nach IAS 12 Rz 58 iVm IAS 12 Rz 61 im Eigenka-
pital – und nicht erfolgswirksam – zu verbuchen.

Ein Vergleich von IAS 12 und Swiss GAAP FER 11, wel-
cher für Schweizer Unternehmen, die nach SWISS 
GAAP FER bilanzieren, Empfehlungen und Erläuterun-
gen zu Bilanzansatz, Bewertung und Offenlegung von 
laufenden und latenten Gewinnsteuern enthält, macht im 
Bereich der laufenden Steuern keine wesentlichen Unter-

16    S. auch IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13011, Ziff. 13.72 
- 13.73.
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schiede deutlich. Zwar sind die in IAS 12 enthaltenen Re-
gelungen weitaus detaillierter und umfangreicher als je-
ne des auf 3 Seiten gefassten Swiss GAAP FER 11; aller-
dings ergeben sich materiell keine wesentlichen Unter-
schiede im Bereich der Bilanzierung und Bewertung lau-
fender Steuern.17

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
macht in Rz 24 sowie Rz B26 und B27 zusätzliche Aus-
führungen zur Bewertung laufender Steuern. Diese ent-
halten allerdings materiell keine wesentlichen Abwei-
chungen zum bisherigen IAS 12.

4.2 Bilanzansatz und Bewertung von 
Steuer risiken

Die Berechnung laufender Steuern aufgrund der zu er-
wartenden Steuerbelastung bzw. -forderung der laufen-
den Periode bzw. Vorperioden kann u. U. (dies stellt in 
der Praxis den Regelfall dar) durch Unsicherheiten be-
einflusst und deshalb mit Risiken behaftet sein. Dies ist 
z. B. der Fall im Bereich der Verrechnungspreise, welche 
in Steuerprüfungen vermehrt zu Disputen zwischen Steu-
erpflichtigen und Steuerbehörden führen, oder in ande-
ren Bereichen, in welchen klare gesetzliche Regelungen 
oder Verwaltungsanweisungen nicht in ausreichendem 
Masse bzw. Detaillierungsgrad vorhanden sind. Dies 
führt u. U. dazu, dass der Steuerpflichtige in der Steuer-
erklärung und folglich bei der Berechnung der laufenden 
Steuern eine Position einnimmt, welche mit Unsicher-
heiten und dem Risiko eines zusätzlichen Steueraufwan-
des verbunden ist.

IAS 12 enthält keine speziellen Regelungen bezüglich 
Bilanzansatz und Bewertung von drohenden Steuer-
schulden aus steuerlichen Risiken bzw. Unsicherheiten. 
Daher muss gemäss IAS 8 Rz 10 iVm IAS 8 Rz 11 für die 
Bilanzierung und Bewertung von Steuerrisiken zuerst 
auf Regelungen in anderen IFRS-Standards und dann auf 
Regelungen im Gesamtrahmen der IFRS zurückgegrif-
fen werden. Ein direkter Rückgriff auf IAS 37 (s.  
Abschn. 2) kann nicht erfolgen, da IAS 37 explizit seine 
Anwendung auf in IAS 12 geregelte Steuern aus-
schliesst.18

Deshalb muss für die Bilanzierung und Bewertung von 
drohenden Steuerschulden auf die allgemeine Bewer-
tungsregel von IAS 12 Rz 46 zurückgegriffen werden. 
Wie bereits dargestellt, sind laufende Steuern nach IAS 
12 Rz 46 in der Höhe der zu erwartenden Steuerschulden 
bzw. -forderungen aufgrund von Steuersätzen zu bewer-

17    Vgl. auch SANER/BIERI, Swiss GAAP FER 11 Steuern.
18    Vgl. VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuerpositionen 

nach IFRS, S. 125.

ten, welche formell verabschiedet worden sind.19 Trotz 
des Anwendungsausschlusses von IAS 37 für in IAS 12 
geregelte Steuern (nach IAS 37 Rz 5(b)), kann IAS 37 
hierbei als allgemeiner Massstab zur Ermittlung des bi-
lanziellen Werts von drohenden Steuerschulden herange-
zogen werden. Insofern sind drohende Steuerschulden 
dann anzusetzen, wenn infolge eines in der Vergangen-
heit liegenden Ereignisses eine gegenwärtige Verpflich-
tung vorliegt und deren Erfüllung wahrscheinlich (grös-
ser als 50 %) und verlässlich messbar ist.20 Die drohende 
Steuerschuld ist vom Steuerpflichtigen in dem Umfang 
anzusetzen, in dem ein Abfluss von wirtschaftlichen Res-
sourcen aufgrund eines «best estimate» und nach profes-
sionellem Messen und Ermessen erwartet wird.

Wie ersichtlich, und dies ist auch in der Praxis häufig der 
Fall, ist die Bilanzierung und Bewertung von drohenden 
Steuerschulden aus steuerlichen Risiken, auch aufgrund 
mangelnder detaillierter Vorgaben durch die IFRS, mit 
einer erheblichen Unsicherheit und einem grossen Er-
messensspielraum des Steuerpflichtigen verbunden. Auf 
der anderen Seite stellen drohende Steuerrisiken u. U. ei-
nen erheblichen Teil der erwarteten Steuerschuld nach 
IAS 12 Rz 46 dar. Deshalb sollten das steuerliche Risiko-
management (einschliesslich der Berichterstattung an 
die Geschäftsleitung) sowie der bilanzielle Ansatz und 
die Bewertung von drohenden Steuerschulden in inter-
nen Richtlinien klar geregelt, Verantwortlichkeiten defi-
niert und mit anderen Bereichen des Unternehmens (z. B. 
Risikomanagement, CFO etc.) abgestimmt sein. Es ist 
aus Sicht des Verfassers unabdingbar, dass derartige The-
men auch regelmässig auf Geschäftsleitungs- und Ver-
waltungsratsebene präsentiert und diskutiert werden.

Das FASB verabschiedete 2006 mit der FASB Interpreta-
tion No. 48 (FIN 48) detaillierte Regelungen zur Bilan-
zierung und Bewertung sog. uncertain tax positions, wel-
che für US GAAP-Anwender ab dem Jahr 2007 anzu-
wenden sind. Im Rahmen dieses Beitrags kann nicht auf 
die Details der FIN 48 eingegangen werden. Allerdings 
sei erwähnt, dass das FASB mit dieser äusserst komple-
xen (und teilweise umstrittenen) Regelung zumindest 
versucht hat, Klarheit und ein «level playing field» bei 
der Bilanzierung von drohenden Steuerschulden zu 
schaffen. Insofern wurden die in diesem Zusammenhang 
bestehenden Unsicherheiten und der vor FIN 48 beste-
hende Ermessensspielraum eingeschränkt. 

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) ent-
hält nun erfreulicherweise in Rz 26 sowie Rz BC57 - 63 
konkrete Regelungen und Anmerkungen zur Bilanzierung 

19    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13012, Ziff. 13.74.
20    Vgl. KRÖNER/BECKENHAUB, Konzernsteuerquote – Einflussfakto-

ren, Planung, Messung, Management, S. 134 ff.
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von Rückstellungen für Steuerrisiken. Es wird hierbei so-
wohl für laufende und latente Steuerpositionen gefordert, 
bei Steuerrisiken eine Rückstellung zu bilanzieren, wel-
che im Rahmen einer risikogewichteten Durchschnitts-
berechnung aller Steuerrisiken bewertet werden sollte. 
Die Analyse der Risiken muss – konsistent mit den  
FIN 48-Regelungen – auf einem vollständigen Transpa-
renzprinzip erfolgen, d. h. unter der Prämisse, dass Steu-
erprüfer den Sachverhalt unter Kenntnis aller relevanten 
Tatsachen prüfen. Während der Exposure Draft – Income 
Tax die vollständige Übernahme der FASB-Regelungen 
zu FIN 48 ablehnte, folgt die vorgeschlagene Regelung 
dieser trotzdem in vielen Bereichen. 

Eine wesentliche Konsequenz der neuen Regelungen zu 
Rückstellungen für Steuerrisiken im Exposure Draft – 
Income Tax wäre allerdings die Bilanzierung von Steuer-
risiken für Extremfälle, sog. stress risks. In derartigen 
Fällen, in welchen eine sehr geringe Eintrittswahrschein-
lichkeit besteht, das Steuerriskio selbst allerdings bei bei 
dessen Eintritt sehr grosse Beträge darstellen würde, 
wurden bis dato keine Steuerrückstellungen erfasst, da 
die Wahrscheinlichkeit eines Abflusses von finanziellen 
Ressourcen als sehr unwahrscheinlich angesehen wurde. 
Nach dem vorliegenden Exposure Draft – Income Tax 
würden allerdings Steuerrückstellungen auf der Basis ei-
ner risikogewichteten Druchschnittsbetrachtung aller 
Risiken und somit auch stress risks gefordert.

Offenlegungspflichten zu laufenden Steuern sind im We-
sentlichen in IAS 12 Rz 79 ff. geregelt. Im Rahmen des 
vorliegenden Artikels wird nicht auf die einzelnen Offen-
legungspflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12  
Rz 79 ff. sowie entsprechende Literatur verwiesen.21 Da-
bei wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit des Aus-
weises einer steuerlichen Überleitungsrechnung zwi-
schen dem aufgrund statutarischer Steuersätze erwarte-
ten Steueraufwand und dem effektiven Steuersatz (IAS 
12 Rz 81c) verwiesen.

5 Latente Steuern

Wie bereits erwähnt, regelt IAS 12 neben der Bilanzie-
rung und Bewertung laufender Gewinnsteuern in weit 
grösserem Umfang und Detail den bilanziellen Ansatz 
und die Bewertung von latenten Steuern. Im Folgenden 
wird ein kurzer Überblick über die Bilanzierung und Be-
wertung latenter Steuerguthaben und -verpflichtungen 
im Allgemeinen gegeben, bevor auf die Bilanzierung und 

21    S. z. B. weitergehend VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, S. 137 - 138; HOFFMANN, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067885 - 1067896.

Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuerlichen Ver-
lustvorträgen fokussiert wird.22

5.1 Bilanzansatz und Bewertung latenter 
Gewinnsteuern aus temporären Diffe-
renzen

IAS 12 Rz 15 und Rz 24 iVm Rz 5 fordern die bilanzielle 
Erfassung latenter Steuerverpflichtungen und Steuergut-
haben in Bezug auf alle temporären Differenzen zwi-
schen Steuerbilanz und IFRS-Bilanz. Hierbei sind  
sowohl temporäre Differenzen zwischen der Steuerbi-
lanz des Bilanzierenden und des auf IFRS basierenden  
Einzelabschlusses als auch Differenzen zwischen der 
Steuerbilanz des Bilanzierenden (bzw. IFRS-Einzelab-
schluss) und des IFRS-Konzernabschlusses zu berück-
sichtigen. In der Praxis resultieren temporäre Unter-
schiede in Bezug auf den IFRS-Konzernabschluss haupt-
sächlich aus Konsolidierungsmassnahmen (z. B. Fremd-
währungsumrechnungen) bzw. at-equity-Konsolidierun-
gen.23

5.1.1 Das temporary-Konzept

IAS 12 sieht eine generelle Bilanzansatzverpflichtung 
für alle latenten Steuerverpflichtungen und Steuergutha-
ben für temporäre Differenzen zwischen dem jeweiligen 
Steuerwert (tax base) und dem entsprechenden IFRS-
Buchwert vor. Temporäre Differenzen werden durch IAS 
12 Rz 5 in steuerbare temporäre und abzugsfähige tem-
poräre Differenzen kategorisiert, welche entsprechend 
zur Bilanzierung von latenten Steuerverpflichtungen 
(IAS 12 Rz 15) bzw. von latenten Steuerguthaben (IAS 
12 Rz 24) führen.

Die Bilanzierung latenter Steuern basiert hierbei auf ei-
ner bilanzorientierten Betrachtungsweise, welche grund-
sätzlich dem sog. temporary concept folgt.24

Temporäre Differenzen werden in IAS 12 Rz 5 als tempo-
räre Differenzen zwischen Buchwert nach IFRS und 
Steuerwert eines Vermögensgegenstands bzw. einer 
Schuld, welche in zukünftigen Perioden (im Zeitpunkt 
des Ausgleichs der Differenz) zu Steuerbelastungen (la-

22    Im Weiteren s. auch ECKERT, Bilanzierung steuerlicher Verlust-
vorträge nach IFRS – Analyse bestehender Konkurrenzverhält-
nisse unter Berücksichtigung von IFRS 2. Zu weitergehenden 
Details bezüglich Bilanzierung und Bewertung latenter Steu-
ern wird auf VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuerposi-
tionen nach IFRS, Kap. 3 - 5, und KRÖNER/BECKENHAUB, Kon-
zernsteuerquote – Einflussfaktoren, Planung, Messung, Ma-
nagement, S. 4 - 22, verwiesen.

23    S. weitergehend VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuer-
positionen nach IFRS, S. 45 ff.

24    Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote – Die Ertragsteuer-
belastung in der Wahrnehmung durch die Kapitalmärkte,  
S. 1108 - 1109.
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tente Steuerverpflichtungen) bzw. Steuerminderungen 
(latente Steuerguthaben) führen werden, definiert. Da es 
im Allgemeinen nicht auf den Zeitpunkt des Ausgleichs 
der temporären Differenz ankommt, werden auch sog. 
quasi-permanente Differenzen, welche sich erst bei der 
Veräusserung eines Vermögensgegenstands oder der 
Rückzahlung einer Schuld umkehren, berücksichtigt. 
Permanente Differenzen, welche sich im Zeitablauf nicht 
wieder ausgleichen (so z. B. für Beteiligungen, welche 
steuerfrei veräussert werden können), sind hingegen 
nicht zu berücksichtigen.25

Eine steuerbare temporäre Differenz ergibt sich, falls:
 – der Buchwert eines Vermögensgegenstands (i) in der 

IFRS-Bilanz mit einem höheren Wert angesetzt wird 
als in der Steuerbilanz (z. B. aufgrund unterschiedli-
cher Abschreibungslaufzeiten oder Abschreibungs-
kriterien) oder (ii) zwar in der IFRS-Bilanz angesetzt 
wird, nicht jedoch in der Steuerbilanz (z. B. gewisse 
Entwicklungskosten); oder

 – der Buchwert einer Verbindlichkeit (i) im IFRS-Ab-
schluss mit einem niedrigeren Wert als im steuerli-
chen Abschluss angesetzt wird oder (ii) in der IFRS-
Bilanz nicht angesetzt wird, in der Steuerbilanz al-
lerdings schon.26

Entsprechend ergibt sich eine abzugsfähige temporäre 
Differenz, falls:

 – der Buchwert eines Vermögensgegenstands (i) in der 
IFRS-Bilanz mit einem niedrigeren Wert angesetzt 
wird als in der Steuerbilanz (z. B. aufgrund unter-
schiedlicher Abschreibungslaufzeiten oder Abschrei-

25    Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote – Die Ertragsteuer-
belastung in der Wahrnehmung durch die Kapitalmärkte,  
S. 1108 - 1109.

26    Vgl. VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 28.

bungskriterien) oder (ii) zwar in der Steuerbilanz an-
gesetzt wird, jedoch nicht in der IFRS-Bilanz; oder

 – der Buchwert einer Verbindlichkeit (i) im IFRS-Ab-
schluss mit einem höheren Wert als im steuerlichen 
Abschluss angesetzt wird oder (ii) zwar in der IFRS-
Bilanz angesetzt wird, in der Steuerbilanz hingegen 
nicht (z. B. im Fall von Drohverlustrückstellungen).27

Die folgende grafische Darstellung gibt eine Übersicht 
über Bewertungsdifferenzen zwischen IFRS-und Steuer-
bilanz sowie deren potentielle Auswirkungen auf die bi-
lanzielle Darstellung latenter Steuern.28

5.1.2 Bilanzansatzvoraussetzungen

Grundsätzlich sind für alle temporären (und quasi-per-
manenten) Differenzen zwischen Steuerwert und IFRS-
Buchwert latente Steuerverbindlichkeiten bzw. latente 
Steuerguthaben zu bilanzieren. Auf kodifizierte Ausnah-
men wird in Abschn. 5.1.3 eingegangen.

Sofern abzugsfähige temporäre Differenzen bestehen, 
sind latente Steuerguthaben nach IAS 12 Rz 24 für diese 
nur unter der zusätzlichen Voraussetzung zu bilanzieren, 
dass es wahrscheinlich ist, dass der jeweilige Steuer-
pflichtige in zukünftigen Perioden über ausreichenden 
steuerbaren Gewinn verfügt, gegen den die abzugsfähi-
gen temporären Differenzen verrechnet werden können, 
da ansonsten kein wirtschaftlicher Nutzen der abzugsfä-
higen temporären Differenzen gegeben wäre. Darüber 
hinaus muss es sich bei dem für die Zukunft erwarteten 
steuerbaren Gewinn und den abzugsfähigen temporären 
Differenzen um Verpflichtungen bzw. latente Ansprüche 

27    S. International GAAP 2008, S. 1833 - 1834; VON EITZEN/DAHLKE, 
Bilanzierung von Steuerpositionen nach IFRS, S. 27.

28    In Anlehnung an KRÖNER/BECKENHAUB, Konzernsteuerquote – 
Einflussfaktoren, Planung, Messung, Management, S. 13.
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gegenüber derselben Steuerbehörde handeln, um diese 
verrechnen zu können.

«Wahrscheinlich» (probable) wird hierbei im Sinne einer 
über 50 % liegenden Sicherheit definiert. Dies bestätigte 
der IASB im Juli 2003 im Rahmen des short-term con-
vergence-Projekts zwischen IASB und FASB, indem er 
bestätigte, dass das FAS 109 für US GAAP zugrunde lie-
gende Konzept von «more likely than not» dem Sinne 
nach dem IAS 12 zugrunde liegenden «probable» gleich-
zustellen sei (s. auch die Ausführungen bezüglich des 
neuen Exposure Draft – Income Tax am Ende des Ab-
schn. 5.1.3).29

Unter zukünftigen Perioden wird man im Allgemeinen 
den Zeitpunkt verstehen müssen, in welchem sich die ab-
zugsfähigen temporären Differenzen realisieren.30

Ausreichender steuerbarer Gewinn wird nach IAS 12 
Rz 28 angenommen, sofern ausreichende steuerbare 
temporäre Differenzen, also latente Steuerverpflichtun-
gen, in Bezug auf dasselbe Steuersubjekt und gegenüber 
derselben Steuerbehörde vorliegen, welche sich in der 
gleichen Periode wie die abzugsfähigen temporären Dif-
ferenzen umkehren werden. Dasselbe gilt, falls sich die 
steuerbaren temporären Differenzen nicht zeitgleich mit 
abzugsfähigen temporären Differenzen realisieren, aber 
in einer Periode, in welche die eventuell aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen entstehenden steuerlichen 
Verluste zurück- oder vorgetragen werden können.31

Im Fall ungenügender steuerbarer temporärer Differen-
zen können latente Steuerguthaben für abzugsfähige 
temporäre Differenzen nur dann bilanziert werden, falls 
es wahrscheinlich ist, dass das Steuersubjekt in der Peri-
ode, in der sich die abzugsfähige temporäre Differenz 
umkehrt, genügend steuerbaren Gewinn erwirtschaftet, 
um die abzugsfähige temporäre Differenz zu verrechnen. 
Dasselbe gilt, falls steuerbarer Gewinn in Perioden ange-
fallen ist bzw. erwartet wird, in die eine abzugsfähige 
temporäre Differenz bei Umkehrung im Rahmen eines 
steuerlichen Verlusts zurück- bzw. vorgetragen werden 
kann. Bei der Ermittlung des für die Zukunft erwarteten 
steuerbaren Gewinns dürfen Beträge nicht berücksichtigt 
werden, die sich aus dem für die Zukunft erwarteten Ent-
stehen abzugsfähiger temporärer Differenzen ergeben, 
da diese ihrerseits wieder zukünftigen steuerbaren Ge-
winn voraussetzen.32 IAS 12 Rz 29 nennt auch das Vor-
liegen von Steuergestaltungsmöglichkeiten, mit denen 

29    S. Abschn. 2; IAS PLUS.
30    S. IAS 12 Rz 29; HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 

1067812; s. hierzu auch Abschn. 2.
31    S. HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 1067810.
32    S. IAS 12 Rz 29(a); HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 

1067811.

steuerbarer Gewinn in geeigneten Besteuerungsperioden 
generiert werden kann, als Möglichkeit, die Bilanzierung 
latenter Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären 
Differenzen zu sichern.

5.1.3 Aktivierungs- und Passivierungsverbote

Trotz des Vorliegens temporärer Differenzen und, im Fall 
von latenten Steuerguthaben, von ausreichendem für die 
Zukunft erwartetem steuerbarem Gewinn, sieht IAS 12 
folgende explizite Aktivierungs- bzw. Passivierungsver-
bote für latente Steuern vor:33

 – Die temporäre Differenz resultiert aus dem erstmali-
gen Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld 
im Rahmen eines Geschäftsvorfalls, der weder Aus-
wirkungen auf den handelsrechtlichen noch auf den 
steuerlichen Gewinn (bzw. Verlust) hat und des Wei-
teren nicht im Zusammenhang mit einem Unterneh-
menszusammenschluss steht (vgl. auch IAS 12  
Rz 15(b), 12 Rz 22(c), 12 Rz 24(b), 12 Rz 33).

 – Die abzugsfähige bzw. steuerbare temporäre Diffe-
renz resultiert aus Anteilen an Tochtergesellschaften, 
Niederlassungen, assoziierten Unternehmen oder 
Anteilen an Joint Ventures, welche sich nach IAS 12 
Rz 44 in absehbarer Zeit nicht umkehren werden (vgl. 
auch IAS 12 Rz 24, 12 Rz 15, 12 Rz 39, 12 Rz 44).

 – Die steuerbare temporäre Differenz ergibt sich aus 
dem erstmaligen Ansatz eines Goodwills (nach 
IFRS 3; vgl. auch IAS 12 Rz 15a, 12 Rz 21).

In allen anderen Fällen temporärer Differenzen sieht IAS 
12 bei Vorliegen obengenannter Voraussetzungen eine 
Aktivierungs- bzw. Passivierungspflicht für latente Steu-
erguthaben bzw. Steuerverbindlichkeiten vor.

Der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) behält in 
Rz 20 - 21 den Ansatz zur Bilanzierung temporärer Dif-
ferenzen bei. Der Ausschluss permanenter Differenzen 
von der Bilanzierung wird über die Definition des Steu-
erwerts (tax basis) geregelt, welche in Rz 14 - 16 erläutert 
wird und vorsieht, dass der Steuerwert eines Vermögens-
gegenstands oder einer Verbindlichkeit den steuerbaren 
oder steuerlich abzugsfähigen Betrag darstellt, der bei 
Realisierung des Vermögensgegenstands durch Veräus-
serung  oder der Schuld durch Zahlung entstehen würde. 
Daneben sieht Rz 21 iVm Rz B1 - B15 die Abschaffung 
der in Abschn. 5.1.3 dargestellten Aktivierungs- bzw. 
Passivierungsverbote für latente Steuern aus dem erst-
maligen Ansatz eines Vermögensgegenstands oder einer 
Schuld vor. Bezüglich der Realisierbarkeit von latenten 
Steuerguthaben und deren Bilanzansatzkriterien führt  
Rz B16 - 25 ein Wertberichtigungs-Konzept (valuation 

33    Vgl. VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 29 - 32.
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allowance concept) ein. Dieses sieht vor, dass grundsätz-
lich für alle temporären abzugsfähigen Differenzen und 
steuerlichen Verlustvorträge latente Steuerguthaben zu 
bilanzieren sind, allerdings in dem Umfang eine Wertbe-
richtigung offen ausgewiesen werden muss, in welchem 
es wahrscheinlich ist (hier wird erstmals von «more like-
ly than not» gesprochen), dass für die Zukunft nicht ge-
nügend steuerbarer Gewinn vorliegt, um diese steuerli-
chen Vorteile zu nutzen. Neben der Einführung dieses 
Bruttokonzepts spricht der Exposure Draft – Income Tax 
in Rz B17 explizit von potentiellen Gewinnquellen 
(sources of taxable profit), die zur Nutzung solcher steu-
erlicher Vorteile vorhanden sind, und scheint in diesem 
Zusammenhang in Rz B17(c) und Rz B18 verstärkten 
Wert auf Steuerplanungsmöglichkeiten zu legen und de-
finiert diese konkret.

5.1.4 Bewertung und bilanzielle Erfassung

Latente Steuerguthaben für abzugsfähige temporäre Dif-
ferenzen sind gemäss IAS 12 Rz 47 nach Massgabe der 
jeweils anwendbaren Steuersätze und Steuergesetzge-
bung zu bemessen, welche im Zeitpunkt der erwarteten 
Umkehrung der temporären Differenzen gelten oder im 
Gesetzgebungsverfahren verabschiedet sein werden. Der 
anzuwendende Steuersatz und die dem jeweiligen Sach-
verhalt zugrunde liegende temporäre Differenz sollen 
nach IAS 12 Rz 51 auf der Grundlage der Erwartungen 
des Unternehmens bemessen werden, auf welche Weise 
es den Vermögensgegenstand realisieren bzw. die Schuld 
erfüllen werde. So können z. B. unterschiedliche Steuer-
sätze in Abhängigkeit der Nutzung des entsprechenden 
Vermögensgegenstands (z. B. Veräusserung vs. ander-
weitige Nutzung) anwendbar sein.34 Die Diskontierung 
eines latenten Steuerguthabens ist nach IAS 12 Rz 53 
nicht erlaubt.35

Die bilanzielle Ersterfassung bzw. Folgebewertung la-
tenter Steuerguthaben folgt nach IAS 12 Rz 58 und Rz 61 
der bilanziellen Behandlung des zugrunde liegenden 
Vermögensgegenstands, welcher die temporäre abzugs-
fähige Differenz verursacht hat. So sieht IAS 12 Rz 58 
eine grundsätzlich erfolgswirksame Erfassung latenter 
Steuerguthaben für abzugsfähige temporäre Differenzen 
vor. Sofern allerdings Wertänderungen des der temporä-
ren Differenz zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stands direkt im Eigenkapital gebucht werden, wie dies 
z. B. im Fall sog. available-for-sale investments oder 

34    Zur Problematik der Ermittlung des anzuwendenden Steuer-
satzes bei Schweizer Unternehmen, insbesondere Holdingge-
sellschaften, s. RÖTHLISBERGER, Steuern im IFRS-Konzernab-
schluss nach IAS 12, S. 30.

35    Vgl. HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 1067834 - 
1067844.

cash flow hedges nach IAS 39 vorgesehen ist,36 ist das 
entsprechende latente Steuerguthaben bzw. die -verbind-
lichkeit ebenfalls im Eigenkapital zu bilanzieren.37 

Beispiel: Wird ein Vermögensgegenstand in der IFRS-Erfolgsrech-
nung um 100 mehr abgeschrieben als für Steuerzwecke, ist bei ei-
nem Steuersatz von 25 % in der IFRS-Erfolgsrechnung ein latentes 
Steuerguthaben von 25 zu verbuchen, und der Steueraufwand re-
duziert sich um 25. Liegt hingegen eine (nicht dauernde) Wertmin-
derung von 100 eines available-for-sale investments (z. B. eine Be-
teiligung, welche weder zum kurzfristigen Eigenhandel noch auf 
Dauer gehalten werden soll) vor, welche nach IAS 39 im Eigenka-
pital zu berücksichtigen ist, muss, falls das anwendbare Steuer-
recht diesen vorübergehenden Verlust vorläufig als steuerlich 
nicht abzugsfähig behandelt, das entsprechende latente Steuer-
guthaben von 25 ebenfalls im Eigenkapital ausgewiesen werden.

IAS 12 Rz 56 schreibt vor, dass der Buchwert eines laten-
ten Steuerguthabens zu jedem Bilanzstichtag – hier muss 
ggf. auch die quartalsweise Berichterstattung einbezo-
gen werden – auf seine Werthaltigkeit hin überprüft wer-
den muss. Falls notwendig, ist das bilanzierte latente 
Steuerguthaben in dem Ausmass zu vermindern, als aus-
reichend steuerbarer Gewinn nicht erwartet wird, um das 
latente Steuerguthaben zu nutzen. Insofern ist das latente 
Steuerguthaben je nach Bedarf am jeweiligen Bilanz-
stichtag vollkommen, teilweise oder überhaupt nicht 
wertzumindern. Entsprechend müssen nicht bilanzierte 
latente Steuerguthaben an jedem Bilanzstichtag neu auf 
ausreichenden, für die Zukunft erwarteten steuerbaren 
Gewinn hin analysiert und u. U. erstmals bilanziell er-
fasst werden.

Die Offenlegungspflichten für latente Steuern aus tem-
porären Differenzen sind im Wesentlichen in IAS 12 
Rz 80 ff. geregelt. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags 
wird allerdings nicht auf die einzelnen Offenlegungs-
pflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12 Rz 80 ff. 
sowie einschlägige Literatur verwiesen.38

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
folgt materiell den oben beschriebenen Grundsätzen zur 
Bewertung und bilanziellen Erfassung. Eine wesentliche 
Änderung ist in Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 bezüglich 
des backwards tracing vorgesehen. Der Vernehmlas-

36    Dies ist auch der Fall bei Neubewertungen von Sachanlage-
vermögen nach IAS 16, bei Änderungen von Wechselkursen 
nach IAS 21 und bei rückwirkenden Änderungen der Bilanz 
bzw. Fehlerkorrekturen nach IAS 8. Vgl. auch HOFFMANN, Steu-
ern vom Einkommen, Index 1067856.

37 Auf Sonderfälle in Bezug auf Unternehmenszusammenschlüs-
se sowie sog. excess tax benefits im Zusammenhang mit  
IFRS 2 (s. IAS 12 Rz 68(a) - (c)) wird hier nicht weiter einge-
gangen. Es wird diesbezüglich auf VON EITZEN/DAHLKE, Bilan-
zierung von Steuerpositionen nach IFRS, Kap. 5, sowie KRÖ-
NER/BECKENHAUB, Konzernsteuerquote – Einflussfaktoren, Pla-
nung, Messung, Management, S. 123 - 127, verwiesen.

38    S. z. B. weitergehend VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, S. 41 - 43; HOFFMANN, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067884 - 1067896.
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sungsentwurf sieht zwar immer noch Konsistenz der Er-
fassung von laufenden und latenten Steuern mit der Er-
fassung der jeweils zugrunde liegenden Transaktion in 
der Erfolgsrechnung oder im Eigenkapital vor, schlägt 
allerdings ein FAS 109 zugrunde liegendes Konzept vor, 
welches das backwards tracing in zukünftigen Perioden 
verbietet. So schlägt er vor, Steuern aus zukünftigen An-
passungen von latenten Steuerguthaben (z. B. aus Steu-
ersatzänderungen, Änderungen in Profitabilitätsannah-
men oder anderweitigen Änderungen) in der Erfolgs-
rechnung auszuweisen, unabhängig davon, ob die zu-
grunde liegenden Steuerpositionen bei erstmaligem An-
satz in der Erfolgsrechnung oder im Eigenkapital ausge-
wiesen wurden. Es ist zu hoffen, dass dieser – m. E. mit 
der Zielsetzung des Tax Accounting inkonsistente – An-
satz in der endgültigen Fassung eher dem jetzigen back-
wards tracing von IAS 12 und nicht seinem amerikani-
schen Pendant FAS 109 folgen wird.

5.2 Bilanzansatz und Bewertung latenter 
Steuerguthaben aus steuerlichen Ver-
lustvorträgen

Neben der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen sieht IAS 12 Rz 34 
die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuerli-
chen Verlustvorträgen vor. Es ist hervorzuheben, dass es 
sich hierbei nicht um ein Bilanzierungswahlrecht, son-
dern – bei Vorliegen aller Bilanzierungsvoraussetzungen 
– um eine Bilanzierungspflicht handelt.

5.2.1 Bilanzansatzvoraussetzungen

Latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvorträ-
gen sind nach IAS 12 Rz 34 in dem Umfang zu bilden, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass diese in zukünftigen Pe-
rioden mit ausreichend steuerbarem Gewinn verrechnet 
werden können. Es muss also wahrscheinlich sein, dass 
der Verlustvortrag einen wirtschaftlichen Nutzen für das 
jeweilige Unternehmen darstellt, um diesen als Vermö-
gensgegenstand nach IFRS zu bilanzieren.39

5.2.1.1 Zukünftiger steuerbarer Gewinn

Die Ansatzkriterien für die Bilanzierung eines latenten 
Steuerguthabens für Verlustvorträge sieht IAS 12 Rz 35 
im Allgemeinen als dieselben an, wie sie für latente Steu-
erguthaben aus temporären Differenzen gelten.

«Wahrscheinlich» (probable) ist hierbei im Sinne einer 
über 50 % liegenden Sicherheit zu definieren.40

39    Vgl. BERGER, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 
und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2473.

40    S. hierzu die Ausführungen in Abschn. 5.1.2.

Die Definition der zukünftigen Perioden, in welchen aus-
reichend steuerbarer Gewinn zur Nutzung der steuerli-
chen Verlustvorträge anfallen sollte, um latente Steuer-
guthaben aus steuerlichen Verlustvorträgen bilanzieren 
zu können, wurde durch das IASB nicht konkretisiert41 
und wird im deutschen Schrifttum kontrovers disku-
tiert.42 Der Betrachtungszeitraum dürfte m. E. minimal  
5 Jahre betragen43 und im Maximalfall nach oben durch 
die jeweils geltenden steuerlichen Regeln bezüglich des 
Verlustvortragszeitraums begrenzt sein. Das IASB/ 
IFRIC und das DRSC (Deutsches Rechnungslegungs 
Standards Committee) haben wiederholt klargestellt, 
dass eine vorgegebene zeitliche Grenze nicht durch den 
Standard (IAS 12 bzw. DRS 10) gedeckt ist und deshalb 
fallbezogen zu entscheiden ist.44 M. E. wäre es möglich, 
derartigen Diskussionen durch die Einführung einer Dis-
kontierung latenter Steuerguthaben entgegenzutreten, da 
diese die Einbeziehung für die Zukunft erwarteter steu-
erbarer Gewinne mit zunehmendem Zeithorizont für die 
Unternehmen weitaus uninteressanter machen dürfte.

Allgemein sollten nach IAS 12 Rz 36 die folgenden As-
pekte bedacht werden, um das zukünftige Vorliegen von 
ausreichendem steuerbarem Gewinn zur Nutzung steuer-
licher Verlustvorträge zu bewerten:

 – Ob steuerbare Differenzen gegenüber derselben 
Steuerbehörde und demselben Steuersubjekt in ei-
nem Umfang bestehen, welcher die Verrechnung mit 
steuerlichen Verlustvorträgen vor deren Verfall er-
möglicht.

 – Ob es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft ausrei-
chend steuerbarer Gewinn generiert wird, um beste-
hende Verlustvorträge vor deren Verfall zu verrech-
nen.

 – Ob bestehende Verlustvorträge aus eindeutig identi-
fizierbaren Ursachen resultieren (z. B. Restrukturie-
rungskosten), welche wahrscheinlich nicht wieder-
kehrender Natur sind.

 – Ob das Unternehmen über steuerliche Planungsmög-
lichkeiten verfügt, um steuerbaren Gewinn zu gene-
rieren und somit bestehende steuerliche Verlustvor-
träge vor deren Verfall zu nutzen.

41    S. International GAAP 2008, S. 1852.
42    Vgl. BERGER, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 

und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2474; HAUCK/PRINZ, Bilanzierung latenter Steuern auf 
steuerliche Verlustvorträge nach IAS 12 – Streitiger Progno-
sezeitraum zur Verlustverrechnung, S. 412 - 414.

43    Wird z. B. auch durch BERGER, Was der DPR aufgefallen ist: 
Ermessensspielraum und die Bilanzierung von latenten Steu-
ern auf Verlustvorträge, vertreten. So ist auch im Allgemeinen 
bei Prognoseunsicherheiten in IFRS nach IAS 36 Rz 33 für zu-
künftige Zahlungsströme ein 5-jähriger Horizont anzuwenden.

44    S. International GAAP 2008, S. 1852; Stellungnahme zur Bi-
lanzierung von latenten Steuern auf steuerliche Verlustvor-
träge nach IAS 12.
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5.2.1.2 Verlusthistorie und überzeugende 
 weitere Nachweise

Neben den genannten allgemeinen Aspekten führt IAS 
12 Rz 35 weiter aus, dass bereits das Vorliegen bestehen-
der Verlustvorträge einen wesentlichen Hinweis darauf 
gebe, dass zukünftiger steuerbarer Gewinn nicht oder 
nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sein wird. 
Daher wird die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen im Falle einer Verlusthis-
torie nach IAS 12 Rz 35 auf den Umfang beschränkt, in 
dem das jeweilige Unternehmen über ausreichend steu-
erbare temporäre Differenzen verfügt, welche den Ver-
lustvortrag vor dessen möglichem Verfall45 aufbrauchen 
könnten oder – falls überzeugende weitere Nachweise 
(convincing other evidence) erbracht werden können – 
dass in zukünftigen Perioden mit ausreichend steuerba-
rem Gewinn zu rechnen ist, welcher bestehende Verlust-
vorträge vor ihrem möglichen Verfall aufbrauchen wür-
de.46 Hat ein Unternehmen im laufenden oder im Vorjahr 
steuerliche Verluste erlitten und ist die Realisierung ei-
nes in diesem Steuerrechtskreis entstandenen latenten 
Steuerguthabens von steuerbarem Gewinn abhängig, 
welcher die steuerbaren temporären Differenzen über-
steigt, schreibt IAS 12 Rz 82 vor, dass Anhangangaben 
über den Betrag der bilanzierten latenten Steuerguthaben 
und die diesen zugrunde liegenden überzeugenden Nach-
weise über zukünftige betriebliche Profitabilität gemacht 
werden.47

IAS 12 enthält keine Definition des Begriffs «Verlust-
historie» und überlässt die Interpretation dem Bilanz-
ersteller. Die in IAS 12 Rz 82 geforderten Anhang-
angaben für den Fall, dass im laufenden oder im Vorjahr 
steuerliche Verluste angefallen sind und die Literatur zu 
den cumulative losses iSv FAS 109 Tz 2348 geben m. E. 
eine gute  Indikation dafür, dass von einem Betrachtungs-
zeitraum von etwa 3 Geschäftsjahren – dem laufenden 
und den 2 vorausgehenden Jahren – ausgegangen werden 
muss, um über das Vorliegen einer Verlusthistorie zu 
 entscheiden.

Ebenso bleiben IAS 12 und das IASB die Antwort schul-
dig, was konkret unter «überzeugenden weiteren Nach-

45    So sieht z. B. das Steuerrecht in den USA auf Bundesebene 
eine Vortragsfähigkeit von Verlusten von 20 Jahren vor, wäh-
rend in der Schweiz Verlustvorträge auf 7 Jahre begrenzt sind. 
In Deutschland können Verluste grundsätzlich (abgesehen von 
Umstrukturierungen und Reorganisationen bzw. Unterneh-
mensveräusserungen nach § 8c KStG) unter Beachtung der 
Mindestbesteuerung nach § 10d EStG unbeschränkt vorgetra-
gen werden.

46    Vgl. BERGER, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 
und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2473.

47    Vgl. HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 1067886.
48    S. Guide to Accounting for Income Taxes 2007, S. 92.

weisen» zu verstehen ist und wie diese erbracht werden 
können, um latente Steuerguthaben für Verlustvorträge 
im Fall einer Verlusthistorie zu bilanzieren.49 Nach in der 
Literatur vertretener Meinung50 erzeugt das Bestehen ei-
ner Verlusthistorie eine derart grosse Unsicherheit be-
züglich der zukünftigen Profitabilität eines Unterneh-
mens, dass die bestehende Unsicherheit im Allgemeinen 
schwer widerlegt werden kann. M. E. kommt in diesen 
Fällen der Identifikation der Ursache des Verlusts und 
der Detaillierung und Verlässlichkeit der Unternehmens-
planung durch das Management erhöhte Bedeutung zu. 
Lediglich falls verlässlich dargelegt werden kann, dass 
die Ursache des Verlusts nicht wiederkehrender Natur ist 
und die Unternehmensplanungen zeigen, dass das Unter-
nehmen auch zukünftig mit ausreichendem betriebli-
chem Profit rechnen kann, kann m. E. hierdurch auch im 
Fall einer Verlusthistorie ein überzeugender Nachweis 
einer ausreichenden Grundlage für die Bilanzierung  
latenter Steuerguthaben für Verlustvorträge erbracht 
werden. Notwendigerweise werden die Dokumentation 
der Unternehmensplanungen, ihre historische Genauig-
keit und die Dokumentation der Berechnung der latenten 
Steuerguthaben sowie der zugrunde liegenden Annah-
men in diesen Fällen erhöhten Anforderungen unterlie-
gen.

Obwohl FAS 109 Tz 24 und 2551 detaillierte Unterneh-
mensplanungen bzw. Budgets nicht als überzeugende 
weitere Nachweise für zukünftigen steuerbaren Gewinn 
aufführen, sind diese m. E. für die Beurteilung von grund-
legender Bedeutung. Zum einen sind diese Planungen 
idR von der Geschäftsführung und dem jeweiligen Auf-
sichtsorgan überprüft und akzeptiert worden, bilden so-
mit die mittelfristige Grundlage der operativen Führung 
des Unternehmens und sind somit m. E. als aussagekräf-
tigster Schätzwert der zukünftigen Profitabilität des Un-
ternehmens heranzuziehen. Zum anderen werden ent-
sprechende Unternehmensplanungen und Kennzahlen 
auch in anderen Bereichen der Bilanzierung nach IFRS, 
wie z. B. beim goodwill impairment testing nach IFRS 3, 
angewendet und akzeptiert. Somit scheint es nur konsis-
tent, entsprechend konkretisierte und detaillierte Unter-
nehmensplanungen heranzuziehen, um überzeugende 
weitere Nachweise zu erbringen, um im Fall einer Ver-
lusthistorie bei entsprechenden Zukunftsaussichten den-
noch latente Steuerguthaben aus bestehenden steuerli-
chen Verlustvorträgen bilanzieren zu können.

49    S. International GAAP 2008, S. 1852.
50    Vgl. BERGER, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 

und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2474; HOFFMANN, Steuern vom Einkommen § 26 Rn 53, 
54.

51    IAS 12 geht auf diesen Punkt nicht ein.
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5.2.2 Exkurs: Verlusthistorie im Fall abzugs-
fähiger temporärer Differenzen

Eine aus meiner Sicht bisher wenig diskutierte Frage ist 
die nach der Bedeutung des Verweises in IAS 12 Rz 31 
auf Rz 35 und 36. Hier wird in Bezug auf den Ansatz la-
tenter Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären 
Differenzen verlangt, im Fall einer Verlusthistorie (his-
tory of recent losses) die Bilanzierungsvoraussetzungen 
und Leitlinien für latente Steuerguthaben aus Verlustvor-
trägen und deren Ansatzvoraussetzungen zu beachten. 
Geht man von der überwiegenden Literaturmeinung aus, 
dass an die Aktivierung latenter Steuerguthaben für steu-
erliche Verlustvorträge bei Vorliegen einer Verlusthisto-
rie erhöhte Anforderungen zu stellen sind,52 so könnte 
man im Umkehrschluss folgern, dass diese erhöhten An-
forderungen bei Vorliegen einer Verlusthistorie in Bezug 
auf latente Steuerguthaben für temporäre abzugsfähige 
Differenzen nicht vorliegen. Dem widerspricht m. E. ei-
nerseits der Verweis in IAS 12 Rz 31 auf die Anwendung 
von IAS 12 Rz 35 und 36 auf abzugsfähige temporäre 
Differenzen und andererseits der Umstand, dass die ab-
zugsfähigen temporären Differenzen in Abhängigkeit 
von der Profitabilitätssituation im Jahr ihrer Umkehrung 
u. U. eben nicht den steuerbaren Gewinn mindern, son-
dern einen bestehenden steuerlichen Verlustvortrag erhö-
hen. Insofern sind m. E. an die Bilanzierung abzugsfähi-
ger temporärer Differenzen im Fall einer Verlusthistorie 
dieselben strengen Voraussetzungen zu stellen, wie sie 
für steuerliche Verlustvorträge bestehen.

Bezüglich potentieller Änderungen durch den Exposure 
Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) im Bereich Bilanzan-
satz und Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen wird auf die Ausführungen in 
Abschn. 5.1.3 bezüglich temporärer Differenzen verwie-
sen. Es soll hier nochmals auf die Einführung des Wert-
berichtigungs-Konzepts hingewiesen werden, welches 
vorsieht, dass grundsätzlich für alle temporären abzugs-
fähigen Differenzen und steuerlichen Verlustvorträge la-
tente Steuerguthaben zu bilanzieren sind, allerdings in 
dem Umfang eine Wertberichtigung offen ausgewiesen 
werden muss, in welchem es wahrscheinlich ist (more 
likely than not), dass in der Zukunft nicht genügend steu-
erbarer Gewinn vorliegt, um diese steuerlichen Vorteile 
zu nutzen. Neben der Einführung dieses Bruttokonzepts 
spricht der Exposure Draft in Rz B17 explizit von poten-
tiellen Gewinnquellen (sources of taxable profit), die zur 
Nutzung solcher steuerlicher Vorteile vorhanden sind 
und legt in Rz B17(c) und B18 erhöhten Wert auf Steuer-
planungsmöglichkeiten und definiert diese konkret. Er-

52    Vgl. COENENBERG/HILLE, Latente Steuern nach der neu gefass-
ten Richtlinie IAS 12, S. 542; KIRSCH, Aktive latente Steuern 
aus Zins- und Verlustvorträgen, S. 239.

freulich ist, dass Rz B20 - 25 «convincing evidence» 
konkret erläutern und weitere Hinweise dazu geben, wie 
bei der Ermittlung von zukünftigem steuerbarem Gewinn 
vorzugehen ist und wie positive als auch negative Fakto-
ren hierbei abgewogen werden müssen. Ebenfalls erfreu-
lich ist, dass die in Abschn. 5.2.2 erörterte Fragestellung 
in dem Sinne beantwortet wurde, dass dieselben Kriteri-
en für die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen und aus steuerli-
chen Verlustvorträgen im Fall einer Verlusthistorie anzu-
wenden sind.

5.2.3 Bewertung und bilanzielle Erfassung

Die Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuerlichen 
Verlustvorträgen folgt im Wesentlichen den Ausführun-
gen in Abschn. 5.1 bezüglich latenter Steuerguthaben aus 
temporären Unterschieden. Latente Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen sind nach IAS 12 Rz 47 
nach Massgabe der anwendbaren Steuersätze und Steu-
ergesetzgebung zu bemessen, welche im Zeitpunkt der 
erwarteten Umkehrung gelten oder im Gesetzgebungs-
verfahren verabschiedet sein werden.53 Der anzuwenden-
de Steuersatz soll nach IAS 12 Rz 51 auf Grundlage der 
Erwartung hinsichtlich des im Zeitpunkt der steuerlichen 
Verlustverrechnung geltenden Steuersatzes bemessen 
werden. In der Praxis werden aufgrund der mit der Schät-
zung zukünftiger Steuersätze verbundenen Unsicherhei-
ten überwiegend aktuelle Steuersätze angewendet.

Die bilanzielle Ersterfassung und Folgebewertung laten-
ter Steuerguthaben folgen nach IAS 12 Rz 58 und 61 der 
bilanziellen Behandlung des zugrunde liegenden Vermö-
gensgegenstands, welcher den steuerlichen Verlustvor-
trag verursacht hat. So sieht IAS 12 Rz 58 eine grundsätz-
lich erfolgswirksame Erfassung latenter Steuerguthaben 
vor. Lediglich für den Fall, dass Wertänderungen eines 
Vermögensgegenstands bzw. Realisationstatbestände 
nach IFRS direkt in das Eigenkapital gebucht werden 
(für steuerliche Zwecke allerdings den steuerlichen Ge-
winn vermindern bzw. Verlustvorträge erhöhen), wie 
dies z. B. im Fall von Veräusserungen von eigenen Aktien 
(treasury shares) nach IAS 32 vorgesehen ist,54 muss das 
entsprechende latente Steuerguthaben aus dem entste-
henden Verlustvortrag ebenfalls im Eigenkapital bilan-
ziert werden.55

53    S. hierzu die Ausführungen in Abschn. 3.1.
54    Dies ist auch der Fall bei Neubewertungen von Sachanlage-

vermögen nach IAS 16, bei Änderungen von Wechselkursen 
nach IAS 21 und bei rückwirkenden Änderungen der Bilanz 
bzw. Fehlerkorrekturen nach IAS 8. Vgl. auch HOFFMANN, Steu-
ern vom Einkommen, Index 1067856.

55    Auf Sonderfälle in Bezug auf Unternehmenszusammenschlüs-
se wird hier nicht weiter eingegangen.
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Beispiel: Werden eigene Aktien mit einem Verlust von 100 veräus-
sert, so wird dieser Verlust nach IAS 32 direkt vom Eigenkapital 
abgezogen und hat keinen Einfluss auf die IFRS-Erfolgsrechnung. 
Ist dieser Verlust steuerlich abzugsfähig, so erhöht sich je nach 
Steuergesetzgebung u. U. ein steuerlicher Verlustvortrag (betrieb-
lichen Verlust vorausgesetzt). Falls nun für diesen Verlustvortrag 
ein latentes Steuerguthaben aktiviert wird, muss dieses im Um-
fang, als es aus dem Verlust aus eigenen Aktien entstanden ist, ge-
gen das Eigenkapital gebucht werden. Entsprechend würde ein la-
tentes Steuerguthaben von 25 (einen Steuersatz von 25 % voraus-
gesetzt) auf dem Verlust aus eigenen Aktien von 100 erfolgsneut-
ral, aber eigenkapitalerhöhend verbucht werden.

Ein Vergleich von IAS 12 und Swiss GAAP FER 11 im 
Bereich latenter Steuern zeigt, wie für laufende Steuern,56 
keine wesentlichen Unterschiede auf. Zwar sind die Re-
gelungen von Swiss GAAP FER 11 weniger strikt und 
enthalten kein Verbot der Abzinsung latenter Steuern und 
auch keine Verpflichtung, an jedem Bilanzstichtag einen 
Werthaltigkeitstest vorzunehmen; in der Praxis dürften 
allerdings keine wesentlichen Differenzen in der Anwen-
dung auftreten.57

Die Offenlegungspflichten bezüglich latenter Steuern 
sind in IAS 12 Rz 79 - 88 geregelt. Im Rahmen des vor-
liegenden Beitrags wird nicht auf die einzelnen Offenle-
gungspflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12  
Rz 79 ff. sowie einschlägige Literatur verwiesen.58 Auf 
die Anhangangabe nach IAS 12 Rz 82 – welche für Un-
ternehmen gilt, die im laufenden oder im Vorjahr steuer-
liche Verluste erlitten haben und für die die Realisierung 
eines entstandenen latenten Steuerguthabens von steuer-
barem Gewinn abhängig ist, welcher die steuerbaren 
temporären Differenzen übersteigt – wird besonders hin-
gewiesen. In diesen Fällen schreibt IAS 12 Rz 82 näm-
lich vor, dass Angaben über den Betrag der bilanzierten 
latenten Steuerguthaben und die diesen zugrunde liegen-
den überzeugenden Nachweise über zukünftige betrieb-
liche Profitabilität gemacht werden.59 In der Praxis sind 
derartige Anhangangaben zur erwarteten zukünftigen 
Profitabilität eines Unternehmens aufgrund potentiell 
übergreifender Aussagekraft sehr sensitiv.

Bezüglich potentieller Änderungen durch den Exposure 
Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) im Bereich Bewertung 
und bilanzielle Erfassung latenter Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen wird auf die Ausführungen 
in Abschn. 5.1 bezüglich temporärer Differenzen verwie-
sen. Insbesondere das zum backwards tracing Gesagte ist 
hier – z. B. bei Anpassungen von Wertberichtigungen 
oder Steuersatzänderungen – von Bedeutung.

56    S. Abschn. 3.1.
57    Vgl. SANER/BIERI, Swiss GAAP FER 11 Steuern.
58    S. z. B. weitergehend VON EITZEN/DAHLKE, Bilanzierung von 

Steuerpositionen nach IFRS, S. 59 - 73; HOFFMANN, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067885 - 1067896.

59    Vgl. HOFFMANN, Steuern vom Einkommen, Index 1067886.

5.3 Konkurrenzverhältnisse

Bisher wurden in der Literatur Interdependenzen zwi-
schen latenten Steuerguthaben aus temporären Differen-
zen und aus steuerlichen Verlustvorträgen sowie zwi-
schen erfolgswirksamen und erfolgsneutralen latenten 
Steuerguthaben wenig diskutiert. Zu Konkurrenzverhält-
nissen zwischen diesen Kategorien von latenten Steuer-
guthaben kommt es dann, wenn aufgrund mangelnden 
für die Zukunft erwarteten steuerbaren Gewinns eine 
vollumfängliche Erfassung aller potentiellen latenten 
Steuerguthaben nicht möglich ist und ein Entscheid dar-
über getroffen werden muss, welche der latenten Steuer-
guthaben – aus steuerlichem Verlustvortrag oder abzugs-
fähigen temporären Differenzen bzw. latente Steuergut-
haben, welche erfolgswirksam, oder latente Steuergutha-
ben, welche erfolgsneutral zu erfassen wären – zu bilan-
zieren sind. Die Entscheidung hierüber kann u. U. zu er-
heblichen Ergebnisunterschieden führen, so z. B. falls 
ein latentes Steuerguthaben Vorrang erhält, welches über 
das Eigenkapital – und damit nicht erfolgswirksam, wie 
von den meisten Unternehmen bevorzugt – verbucht 
werden muss.

5.3.1 Latente Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen und aus tempo-
rären Differenzen

Auf den ersten Blick mag die Frage nach einem eventuell 
bestehenden Konkurrenzverhältnis und dem Vorrang bei 
der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuerli-
chen Verlustvorträgen und abzugsfähigen temporären 
Differenzen irrelevant erscheinen. Dies aufgrund der 
Tatsache, dass die Ansatzvoraussetzungen, die Bewer-
tung sowie die bilanzielle Erfassung latenter Steuergut-
haben aus diesen Kategorien deckungsgleich sind. Aller-
dings können weitreichende steuerliche oder faktische 
Unterschiede bestehen, welche einen Einfluss auf die 
Höhe und Stabilität des latenten Steuerguthabens haben 
können, welche es wichtig erscheinen lassen, eine Lö-
sung des Konkurrenzverhältnisses herbeizuführen. So 
können z. B. steuerliche Verlustvorträge durch Unterneh-
mensumstrukturierungen oder Akquisitionen unter Um-
ständen aufgrund steuerlicher Vorgaben verloren gehen 
und würden eine Abschreibung eines eventuell gebuch-
ten latenten Steuerguthabens nach sich ziehen. Des Wei-
teren bestehen für steuerliche Verlustvorträge in einigen 
Ländern zeitliche Begrenzungen, wohingegen temporäre 
Differenzen (z. B. aus unterschiedlichen Abschreibungs-
dauern) idR sehr langfristig sind und – aufgrund von 
Reinvestitionen – einen gewissen «Bodensatz» aufwei-
sen können und dadurch u. U. stabiler sind und insofern 
ein geringeres Potential für Abschreibungen auf latenten 
Steuerguthaben aufweisen. Es bleibt also festzuhalten, 
dass eine vordergründig eher als nicht relevant betrach-
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tete Fragestellung erhebliche Auswirkungen auf die zu-
künftige Stabilität des latenten Steuerguthabens haben 
kann.

Sowohl IAS 12 als auch die Literatur haben sich bisher 
nicht detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
Insofern bestehen keine Vorgaben für die Auflösung die-
ses Konkurrenzverhältnisses. Neben der Erfassung der 
jeweiligen latenten Steuerguthaben in der zeitlichen Rei-
henfolge ihrer Nutzung, welche in der Praxis oftmals 
aufgrund des teilweise unbestimmten Zeitpunkts der 
Umkehrung latenter Steuerguthaben erschwert bzw. un-
möglich ist, bestehen m. E. insbesondere die folgenden 
Alternativen:

1.  Der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen wird der Vorrang vor abzugs-
fähigen temporären Differenzen eingeräumt.

2.  Der Bilanzierung abzugsfähiger temporärer Diffe-
renzen wird der Vorrang vor latenten Steuerguthaben 
aus steuerlichen Verlustvorträgen gegeben.

3. Die latenten Steuerguthaben aus beiden Kate    gorien  
 werden anteilsmässig bilanziell erfasst (pro-rata- 
 Ansatz).

Für den Vorrang latenter Steuerguthaben aus steuerlichen 
Verlustvorträgen spricht m. E., dass diese die «besseren» 
latenten Steuerguthaben darstellen, da die steuerlichen 
Verlustvorträge bereits bestehen und sich nicht erst – u. 
U. weit in der Zukunft liegend – umkehren müssen, um 
mit steuerbarem Gewinn verrechnet zu werden. Auf der 
anderen Seite unterliegen steuerliche Verlustvorträge, 
wie bereits erläutert, teilweise zeitlichen und anderen 
Restriktionen, welche die Qualität eines latenten Steuer-
guthabens aus steuerlichen Verlustvorträgen wiederum 
mindert. 

Für den Vorrang latenter Steuerguthaben aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen spricht m. E. die Stabilität. 
So sind die abzugsfähigen temporären Differenzen in 
vielen Fällen sehr langfristig und unterliegen keinen zeit-
lichen Begrenzungen wie steuerliche Verlustvorträge; 
zum anderen sind sie mit dem Unternehmen verknüpft 
und meist unabhängig von zukünftigen Restrukturierun-
gen weiterhin nutzbar und mit steuerbarem Gewinn ver-
rechenbar. Darüber hinaus verfügen Unternehmen im 
Allgemeinen aufgrund wiederkehrender Investitionen  
o. Ä. über einen bestimmten «Bodensatz» an temporären 
Differenzen, welcher auf das entsprechende latente Steu-
erguthaben stabilisierend wirkt.

Während beide Alternativen vertretbar und angemessen 
sind, sollte m. E. allerdings der dritten Alternative, nach 
der latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvor-
trägen und abzugsfähigen temporären Differenzen pro 

rata bilanziell erfasst werden,60 der Vorzug gegeben wer-
den. Dies folgt aus der Tatsache, dass sich für keine der 
beiden obengenannten Kategorien von latenten Steuer-
guthaben ein klarer Vorrang erkennen lässt. Des Weiteren 
gehen weder IAS 12 noch FAS 109 auf ein eventuell be-
stehendes Konkurrenzverhältnis ein und implizieren in-
sofern einen Ansatz latenter Steuerguthaben beider Kate-
gorien in dem Ausmass, in welchem in der Zukunft mit 
ausreichendem steuerbarem Gewinn zu rechnen ist. Und 
schliesslich gibt m. E. die Behandlung von latenten Steu-
erguthaben nach FAS 109 einen Hinweis auf den Vorzug 
eines pro-rata-Ansatzes: FAS 109 Tz 17 schreibt vor, 
dass latente Steuerguthaben mit einer Wertberichtigung 
neutralisiert werden müssen, sofern für die Zukunft nicht 
mit ausreichender Sicherheit mit steuerbarem Gewinn 
gerechnet werden kann. FAS 109 Tz 17c und 21 sprechen 
von der Neutralisierung sowohl von latenten Steuergut-
haben aus abzugsfähigen temporären Differenzen als 
auch aus steuerlichen Verlustvorträgen. Insofern wird 
hier klar nicht unterschieden und kein Vorrang gesetzt. 
Gleiches sollte auch für IAS 12 gelten.

Auch der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
geht nicht auf das beschriebene Konkurrenzverhältnis 
und potentielle Lösungsansätze ein. Allerdings sprechen 
die vorgesehene Einführung des Wertberichtigungs-
Konzepts nach FAS 109 und die entsprechenden, hier für 
Alternative 3 dargestellten, Argumente sowie die in Ex-
posure Draft Rz 34(c)(iv) vorgeschlagene pro-rata-Ver-
teilung von überschüssigen Steuerbeträgen auf die ver-
schiedenen Erfolgs- bzw. Eigenkapitalkomponenten 
auch für die in Alternative 3 vertretene pro-rata-Erfas-
sung. Insofern sollten die Feststellungen auch nach einer 
Einführung der im Exposure Draft dargelegten Grundsät-
ze Gültigkeit behalten.

5.3.2 Koordination erfolgswirksam und 
erfolgsneutral zu erfassender latenter 
Steuerguthaben

Die Konsequenzen der Qualifikation latenter Steuergut-
haben als erfolgswirksam oder erfolgsneutral zu erfas-
sender Bilanzpositionen sind relativ deutlich. Konkret 
geht es um die Frage, welche latenten Steuerguthaben 

60    Würde z. B. der für die Zukunft erwartete steuerbare Gewinn 
bei 100 liegen und könnten potentiell latente Steuerguthaben 
von 100 aus steuerlichen Verlustvorträgen und 100 aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen gebucht werden, so wür-
den pro rata latente Steuerguthaben von 50 (100 potentielle 
latente Steuerguthaben aus Verlustvorträgen x [100/200 Ge-
samtbetrag potentieller latenter Steuerguthaben]) aus steu-
erlichen Verlustvorträgen und weitere 50 (100 potentielle la-
tente Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären Diffe-
renzen x [100/200 Gesamtbetrag potentieller latenter Steuer-
guthaben]) aus abzugsfähigen temporären Differenzen bilan-
ziell erfasst.
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(die erfolgswirksam oder die erfolgsneutral zu erfassen-
den) zu bilanzieren sind, falls latente Steuerguthaben 
nicht vollumfänglich bilanziell erfasst werden können, 
weil der für die Zukunft erwartete steuerbare Gewinn 
nicht ausreicht.

Beispiel: Erwartet ein Unternehmen für die Zukunft einen steuer-
baren Gewinn von 300 und liegen erfolgswirksam zu bilanzieren-
de latente Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären Diffe-
renzen von 600 sowie erfolgsneutral zu erfassende latente Steuer-
guthaben (z. B. aus dem Verlust aus eigenen Aktien) von 200 vor, 
so stellt sich die Frage, für welche Kategorie und in welchem Um-
fang ein latentes Steuerguthaben erfasst werden sollte.

Auch für die Lösung des im Beispiel dargestellten Kon-
kurrenzverhältnisses sehen weder IAS 12 noch die Lite-
ratur Leitlinien vor. M. E. bestehen auch für die Lösung 
dieses Konkurrenzverhältnisses 3 Alternativen, welche 
in folgender Übersicht dargestellt sind.61

Alternative 1 gibt der Bilanzierung latenter Steuergutha-
ben aus erfolgswirksam zu verbuchenden abzugsfähigen 
temporären Differenzen den Vorrang. Dies führt dazu, 
dass der Gesamtbetrag der erfolgswirksam zu erfassen-
den latenten Steuerguthaben von 600 nach IAS 12 Rz 24, 
begrenzt durch den für die Zukunft erwarteten steuerba-
ren Gewinn von 300, den Konzernsteueraufwand redu-
ziert. Die erfolgswirksame Erfassung hat einen positi-
ven, teilweise glättenden Effekt auf die Konzernsteuer-
quote und wirkt sich positiv auf das Konzernkapital aus. 
Dabei ist zu bedenken, dass das Konzept latenter Steuern 
grundsätzlich eine vollständige Glättung der Konzern-

61 Aus Vereinfachungsgründen wird ein hypothetischer Steuer-
satz von 100 % angewendet.

steuerquote zu erreichen versucht. Dies wäre in Alterna-
tive 1 auch der Fall, wenn die erfolgswirksame Erfassung 
nicht nach oben durch den für die Zukunft erwarteten, 
nicht ausreichenden steuerbaren Gewinn begrenzt wäre. 
Insofern ist die lediglich teilweise Glättung der Konzern-
steuerquote kein Makel der Alternative 1, sondern eine 
zwangsläufige Konsequenz der Limitierung in IAS 12 
Rz 24.

Alternative 2 räumt demgegenüber den erfolgsneutral zu 
verbuchenden latenten Steuerguthaben den Vorrang ein. 
Dies hat zur Folge, dass vorrangig latente Steuergutha-
ben im Eigenkapital bilanziert werden62 und – falls darü-
ber hinaus noch mit zukünftigem steuerbarem Gewinn 
gerechnet werden kann – latente Steuerguthaben aus er-
folgswirksam zu verbuchenden abzugsfähigen temporä-
ren Differenzen zu erfassen sind. Im vorliegenden Bei-
spiel werden 200 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital 

und 100 erfolgswirksam verbucht. Obwohl der Effekt auf 
das Konzernkapital im Vergleich zu Alternative 1 gleich-
bleibend ist, wird der Glättungseffekt der erfolgswirk-
sam zu bilanzierenden latenten Steuerguthaben stark be-
grenzt durch die vorrangige Verbuchung der erfolgsneut-
ral zu erfassenden latenten Steuerguthaben. Des Weite-
ren würde ein Unternehmen lediglich wegen des Vorhan-
denseins von erfolgsneutral zu erfassenden latenten 
Steuerguthaben finanziell (in Bezug auf die Erfolgsrech-
nung) schlechter dastehen als ein vergleichbares Unter-
nehmen, welches ausschliesslich über (in unserem Bei-
spiel 600) erfolgswirksam zu verbuchende latente Steu-

62    Begrenzt auf den für die Zukunft erwarteten steuerbaren Ge-
winn.

Übersicht: Alternativen der Bilanzierung latenter Steuerguthaben

Für die Zukunft erwarteter steuer-
barer Gewinn

Erfolgswirksame Bilanzierung Bilanzierung im Eigenkapital 
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erguthaben verfügt. Aus diesen Gründen ist Alternative 2 
m. E. nicht anzuwenden.

Alternative 3 sieht einen Ansatz vor, bei dem sowohl er-
folgsneutral zu bilanzierende als auch erfolgswirksam zu 
verbuchende latente Steuerguthaben bilanziell pro rata 
(aufgrund ihres proportionalen Anteils am Gesamtbetrag 
der zu buchenden latenten Steuerguthaben) erfasst wer-
den. Auch dieser Alternative haften die für Alternative 2 
beschriebenen Mängel (insbesondere fehlende bzw. ver-
minderte Glättung der Konzernsteuerquote und Schlech-
terstellung gegenüber einer Situation, bei der aus-
schliesslich erfolgswirksam zu verbuchende latente 
Steuerguthaben vorliegen) an. Des Weiteren hängt bei 
Alternative 3 die Steuerposition zukünftiger Jahre we-
sentlich von Schwankungen in der Relation der einzel-
nen Kategorien latenter Steuerguthaben ab. Würde sich 
im Beispiel im Jahr 2 (ceteris paribus) das erfolgsneutral 
zu verbuchende latente Steuerguthaben auf null vermin-
dern, würde im Jahr 2, ohne Änderung des für die Zu-
kunft erwarteten steuerbaren Gewinns und der erfolgs-
wirksam zu verbuchenden abzugsfähigen temporären 
Differenzen, ein latentes Steuerguthaben aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen erfolgswirksam verbucht. 
Aus diesen Gründen ist m. E. auch Alternative 3 nicht zu 
folgen.

Aus den dargelegten Argumenten geht m. E. insgesamt 
klar hervor, dass bei Vorliegen eines Konkurrenzverhält-
nisses zwischen erfolgswirksam zu bilanzierenden und 
erfolgsneutral zu erfassenden latenten Steuerguthaben 
der bilanziellen Erfassung der erfolgswirksam zu bilan-
zierenden latenten Steuerguthaben der Vorrang einzuräu-
men ist.

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
geht ebenfalls nicht auf das beschriebene Konkurrenz-
verhältnis zwischen erfolgswirksam und erfolgsneutral 
zu erfassenden latenten Steuerguthaben bei ungenügen-
der erwarteter steuerlicher Profitabilität ein. Während 
der Exposure Draft in Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 ein 
Verbot des backwards tracing vorsieht und fordert,  
potentielle Anpassungen von latenten Steuerguthaben 
aus Änderungen im Steuerumfeld (z. B. der Steuersätze 
oder Profitabilitätsannahmen) ausschliesslich in der Er-
folgsrechnung auszuweisen, befasst er sich nicht mit 
dem hier dargestellten Konkurrenzverhältnis. Zwar 
könnten das Verbot des backwards tracing und die Erfas-
sung von zukünftigen Änderungen in der Erfolgsrech-
nung für den favorisierten Ausweis in der Erfolgsrech-
nung (nach dem Motto «p/l first») sprechen; allerdings 
könnte die in Exposure Draft Rz 34(c)(iv) vorgeschlage-
ne pro-rata-Verteilung von «überschüssigen» Steuerbe-
trägen auf die verschiedenen Ertrags- bzw. Eigenkapital-
komponenten auch für eine pro-rata-Aufteilung auf Er-

folgsrechnung und Eigenkapital, wie in Alternative 3 
dargestellt, sprechen. M. E. ist aus den dargelegten Grün-
den, insbesondere aus Gleichbehandlungsgründen, der 
Alternative 1 klar der Vorrang einzuräumen. Es ist darü-
ber hinaus auch zu hoffen, dass das IASB nochmals über 
die doch sehr komplizierten und m. E. inkonsistenten 
Vorschläge bezüglich des backwards tracing-Verbots 
und der zugehörigen Regelungen in Exposure Draft  
Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 nachdenkt.

6 Schlussbemerkung

Wie im vorliegenden Beitrag gezeigt wurde, stellt der 
Bereich der latenten Steuern neben der Bilanzierung von 
laufenden Steuern und damit zusammenhängenden spe-
ziellen Abgrenzungsproblemen und Fragestellungen im 
Bereich der Rückstellungen für Steuerrisiken einen der 
wesentlichen Fokusbereiche im Tax Accounting nach 
IAS 12 dar. Hier sind besonders latente Steuern aus tem-
porären abzugsfähigen oder steuerbaren Differenzen zu 
erwähnen, wie auch jene, die aus steuerlichen Verlust-
vorträgen resultieren. Eine bisher in der Theorie wenig 
diskutierte Frage ist die Auflösung von Konkurrenzver-
hältnissen, welche entstehen, falls die Erwartungen an 
den in der Zukunft steuerbaren Gewinn nicht ausreichen, 
um potentielle latente Steuerguthaben vollumfänglich 
bilanziell zu erfassen. Obwohl die aufgezeigten Alterna-
tiven zur Auflösung solcher Konkurrenzverhältnisse kei-
nen Einfluss auf die Kapitalposition des Unternehmens 
haben, kann die Entscheidung in dieser Frage wesentli-
che Konsequenzen für die Ertragslage des Unternehmens 
und die Stabilität des zugrunde liegenden latenten Steu-
erguthabens, und somit auf zukünftige Abschreibungen, 
haben.

M. E. sollte ein potentielles Konkurrenzverhältnis zwi-
schen latenten Steuerguthaben für steuerliche Verlust-
vorträge und anderen temporären Differenzen in Anleh-
nung an FAS 109 und im Hinblick auf die Verbesserung 
der Vergleichbarkeit von Unternehmensabschlüssen 
durch einen pro-rata-Ansatz gelöst werden, wohingegen 
das Konkurrenzverhältnis zwischen erfolgswirksam und 
erfolgsneutral zu bilanzierenden latenten Steuergutha-
ben klar durch den Vorzug erfolgswirksam zu erfassen-
der latenter Steuerguthaben gelöst werden sollte. Dies 
folgt insbesondere im Hinblick auf die Gleichbehand-
lung der Unternehmen.

Der Exposure Draft – Income Tax sieht zwar verschiede-
ne Änderungen und Klarstellungen im Vergleich zum be-
stehenden IAS 12 – zumeist in Richtung FAS 109 – vor, 
enthält jedoch keine weiteren Ausführungen zur Auflö-
sung der diskutierten Konkurrenzverhältnisse. Insge-
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samt wäre es, insbesondere in diesen Zeiten einer massi-
ven Finanzkrise und damit verbundener Unternehmens-
verluste, wünschenswert, dass das IASB (u. U. im Rah-
men eines revidierten Exposure Draft) den Unternehmen 
und ihren Beratern klare Leitlinien zur Behandlung der 
beschriebenen potentiellen Konkurrenzverhältnisse vor-
gibt.
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